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BUMDESF ITMANZAKADEMI 5. Al

8§ 17,18 om
c. Selbjidndige UAebeit (§2 Abjuk 8 3ifferd)
§ 18

(1) Einhiinjte ous jelbjidndiger Arbeit find:

Einkiinfte aus jreien Berufen. Fu den jrefen Be-
rufernt gebiren insbefondere die wiffert{dnafiliche,
- Riinftlerifdye, Tdriftftellerijde, unterridtenbe ober
erzieherijche Tdatigheit, die Berujsthtighett bder
Werzte, Reditsonmilie unb MNotore, ber Jnge:
nteure, ber Ardjitehten, der Handelsdemiker, ber
Heilhundigen, oer IJabntedniker, ber Lanb-
mefjer, ber Wirtfdoftepriifer, ber Steuerbexrater,
her Budijadywerftinbigen - unb dhnlicder Beruje;

2. Ginkiinjte Der Ginnehmer einer jtaatliden Lot
tevie, mwenn fie nidyt Ginhiinfte ous Gemerbes
betrieb firh;

3. Ginkiinfte aus jonftiger jelbjtinbiger Arvbeit, 3.
B. Bergittungen fiix die Volljtrediung von Tefta:
menfer, file BVermigensnermaltung und fiiv bie
Tdtigheit als Auffichtsratemitglied. )

(2) Ginkiinfte nad) Abjas 1 find aud) bann jtever-
. Pitichtty, menn es fid) nur wm eine norithergehenbe
Tatigheit hanbelt. ‘

() 3u ben Ginkiinften wus jelbitindiger Arbeit
- gebiiven audy Geminne, die bei der Berduferung des

ber felbjtdnbigen Mubeit bienenben Bermigens oder

bei Wufgabe ber Titighelt ergtelt merben. Die Gin-
u hgmmen[teuen von Gewinnen im Sinn bes Sagesl
iy auf Anirag evmipigt ober erlaffen, menn ber
Stenerpfliditige oos verduperte BVermigen inters
balb der lejien dret Jahre vor ber Derduferung
_ Gtwothen uné infolge bes Grmerbs Erbidaftjtener
- Enirichtet hat. ‘ :

1
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Burkhard
Einkommensteuergesetz vom 16.10.1934 ( NS-Regime )

hier: § 18 Selbständige Arbeit

Zitat: § 18.1.1 Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien Berufen gehören insbesondere die wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erziehende Tätigkeit. (...)
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lerungsprels nach Abzug
Jert des Betriehavermg.
m Wert des Apgeils am
ern 2 und 3) iharsteigt,
05 oder des Anteils isp
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VON 492286825185

432286825185 BUNDESFIN&NE&.K&.DEMI.

Elnkommensisuargasetz . 97

(2) Veréuﬁerungsgewiqn Im Sinn des Absatzes 1 ist
der Betrag, um den der Verdullerungspreis nach Abzug
der VerduBerungskosten dia Anschaffungskosten  #ibar-
stelgt. ’

(3} Die Steuerpflicht tritt nuzr ein, wenn der Variufo-
ningsgewinn den dem verfulierten Anteil an der Kapi-
talgesellschaft entsprechenden Teil von 10000 Deutzcha
Mark ibersteigt. ‘

' {4) Die Finkommensteuer vom VerduBerungsgewinn
wird auf Antrag ermifigt oder erlassen, wenn der
Steuerpflichtige den verduBerten Anteil an der Kapital-
gesellschaft innerhalb der letzten drei Jahre vor der
VerduBerung erworben und infolge des Hrwerbs FErb-
schaftstouer entrichtet hat.

(3) Verluste, die bei der VerfuBarung von Anteilen
an einer Kapltalgesellschaft entstanden sind, diitfen bei
Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen (§ 2 Ab-
satz 2] werden. o :

<] Selhstandige Arbelt
(§ 2 Absatz 3 Ziffer 3)
. : §18

(1) Einkiinfte aus selbstdndiger Arbeit sind:

1. Einkiinfte aus freien Barufen, Zu den frejen Be-
rufen gehéiren fnsbesondere die wissenschaft-
liche, kinstlerische, schriftatellerische, unterrich-
tende oder erzieherischa Titigkeft, die Bernfs-
titigheit der Arate, Rochtsanwilte und Notars,

» der Ingenieure, der Architekten, der Handels-
chemiker, der Heilpraktiker, der Dentisten, der
Landmesser, der Wirtschaftapriifer, der Steuver-
berater, dar Buchsachverstindigen und ahnlicher ‘
Berufe; ‘ .

2.Einkiinfte der Einnehmer einer staatlichen Tot-
tarie, wenn sie nicht Binkiinfte aus CGewerbe-
betrieb sind,

3. Etnkinfte aus sonstiger selbstindiger Arbeit,

" z.B. Verglitungen -fir die Vollstreckung von
Testamenten, fir Vermégensverwaliung und fiir
die Tdtigkeit als Aufsichtsratsmitglied.

(2) Eipkinfte nach Abcatz 1 sind auch dann steuer-
pilichtig, wenn es sich nur um elne vortibergehende Ti-
tigkeit handelt. ‘

(3) Zu den Einkiinften aus selbstindiger Arbeit ae-
héren aunch Gewinne, die bel der Varbnferuny des der
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Burkhard
Einkommensteuergesetz  vom 17.01.1952 ( EStG 1951 )  nach Einführung des Verfassungsgesetzes und Art. 5.3 GG ohne jeden Gesetzesvorbehalt, spätestens mit dem "Mephisto-Beschluss" 1971 des BVerfG hätten die so genannten freien Berufe aus Art. 5.3 ( Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre ) aus dem EStG wegen Verfassungswidrigkeit gestrichen werden müssen...

hier: § 18 Selbständige Arbeit

Zitat: § 18.1.1 Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien Berufen gehören 
insbesondere die wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erziehende Tätigkeit. (...)
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m ' Einkommetsteusrgesats ; A

selbatindigen Asbejt dienenden Vermégens oder be | :

Aufgahe der Tatigkeit erzielt werden. Die Einkomiren- deutsche:
‘ . stener von Gewinnen im Sinn des Satzes 1 wird auf berghaut -
] :2- o N + Antrag ermiBigt oder erlassen, wenn der Steuarpflichtige : mngr Jus
i : :  das verinferte Verméigen innerhalb der letzten dref : 2. Einkiinft
L - ‘ Jahre vor der VerduBerung erworben und infolge des ; . delsgewe
Erwarbs Erbschaftsteuer entrichtet hat, ' ‘ e 3. Zinsen e
Lo . : } Renten
\ . d) Nichtselbstdndige Arbeit , ‘ . , thelten
(§ 2 Absatz 3 Ziffer 4)- , ‘ , Teil de:
i ‘ . ‘ : o ) auf den
;1: _ - 818 k o 4. Zinsen
ir ' {1} Zu den Einknften aus nichtselbstindiger Arbeit - o . © Art, 2B
[ gehoren: ‘ - . Cuthabe
! . I. Glehalter, L8hne, Gratifikationen, Tantiemen und . ‘ Kfednaz
i ' andere Bezfige und Vorteile, die fiir eine Be- 3. D_lskD“t
;{ : schiftiguny im SHentlichen oder privaten Menst, einschli
i gewdhrt werden; - {2} Zu den E
2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waiser- : auch:
g ‘ . gelder und andere Beziige und Vorteile aus ‘ : " . 1. hesond:
3 » {fritheren Dienstleistungen. S : in Abs
L o Ez ist gleichgiiltig, ob es sich um laufende oder um ein- ‘ kA : “deren &
T melige Beziige handelt und ob ein Redutsanspruch auf sie : 2. Binkiin!
) besteht.. : ‘ ‘ scheine
; ‘ (2) Zt den Einkinften aus nichiselbstindiger Artbeit™ - chen, ¥
. . ‘ gehiéiran nicht: verschr
' 1. durchlafendé Gelder und Betrige, durch dis i mitver:
i Avslagen des Arheitnehmers fir den Arbeitgeher il . {3) Soweit Ei
ersetzt werden; LAl zeichneten Art
LR, dia BEtIégB. die den in privatem Dienst ange- Wll‘tSChaft:VﬂuEJ
ste[lten Parsonen fir Reisekosten und Pahrtaus- cn‘ﬂer o k%r'l?g
lagen gezahlt werden, sowelt sie die tatsiich- diegen Elnkun
lichen Aufwendungen nicht fibersteigen. -
e) Kapitalvermégen, i
_— ° (§ 2 Absatz 3 Ziffer 5) , N
) § 20 . " (1) Einkinft
- {1) Zu den Einkiinften aus Kapitalvermbgen gehdran: 21 o 1. Einkftr
- L.Géwinnantells (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten : nnbe‘g‘
und ‘sonstige Beziige aud Aktien, Kuxen, Cegus- Grund
gchaiten, Anteilen a‘n‘ Gegellschaften mit hew | fen& L
schrénkter: Haftung, an Erwerbs- und  Wirt- o .und
- schafitgennssenschaften und Kolonialgesellschaf- 11ch§n
ten, aus Arteilen an der Raichsbank, der Bank (2. 5.

nungs
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